
TARIFKORREKTUREN 02/00

ALLGEMEINE LEISTUNGEN

4000 Befundaufnahme/ second opinion
Beinhaltet:
- die zahnärztliche Untersuchung der Zähne auf

Karies, Substanzdefekte, innere Verfärbungen,
Hypoplasien (mechanisch-chemisch bedingte Defekte);

- die Inspektion der Mundhöhle, der Mundschleimhaut
und der apikalen Region;

- das Anliegen des Patienten;
- die Anamnese familiär und persönlich
Darf pro Patient innerhalb von 12 Monaten in der
gleichen Praxis nur 1x verrechnet werden.

4003 Befundaufnahme durch Zahnarzt anlässlich der
Dentalhygiene-Behandlung
- Inkl. Sauberkeitskontrolle durch den Zahnarzt
Darf nur vom Zahnarzt verrechnet werden.

4013 Versäumte Sitzung beim Zahnarzt pro 1/4 Std. PP 18 TP
- wird von den Versicherern nicht vergütet

4014 Versäumte Sitzung Dentalhygienikerin/ PP 6-9 TP
Prophylaxeassistentin pro 1/4 Std.
- wird von den Versicherern nicht vergütet

(4021) Narkose in der Praxis (gemäss Az Tarif) Ziffer reservieren

4024 Behandlung ohne Verrechnung
- Kalendariumsmarker

4040 Ausfüllen eines UVG-, MV- oder KVG Formulars,
inkl. Kostenvoranschlag
- gilt nur für den Sozialversicherungsbereich
- umfasst auch die schriftliche Fixierung des Behand-

lungsplanes, nicht aber die eigentliche Erarbeitung
desselben. Diese ist in den zuständigen Ziffern der
einzelnen Leistungen integriert, mit Ausnahme von
Ziff. 4806-4810

- gilt nicht für Begleitschein für Zahnpatienten der Armee
Formular 18.302

4044 Zwischenbericht, Ergänzungsbericht oder Schlusszeugnis
- gilt nicht für Rezepte und Überweisungsschreiben

4049 Vertrauenszahnärztliche Tätigkeit pro 15 Min.
siehe Erläuterungen (22 TP als Empfehlung in
den Erläuterungen erwähnen)

4053 streichen und für digitales Röntgen reservieren



C:\TEMP\Tarifkorrekturen deutsch.doc

2

13. Diverses

4089L Abformung eines Kiefers mit konfektioniertem
Löffel für Studien- oder Dokumentationsmodelle
durch Dentalhygienikerin 4,5 TP PP 4-6 TP

4090L Abformung eines Kiefers mit konfektioniertem
Löffel für Studien- oder Dokumentationsmodelle
durch den Zahnarzt

MUNDHYGIENE, PROPHYLAXE

4107 Auftragen von F-Gelée oder 1% F-Lösung, pro Gebiss
(OK und UK)

3. Behandlung durch Dentalhygienikerin/Prophylaxeassistentin

Alle Leistungen, mit Ausnahme der Röntgenaufnahmen
und der Ziff. 4089 und 4185- 4188, werden nach dem
Zeittarif abgerechnet.

4110 Behandlung durch Praktikantin DH/ PA pro 5Min. DH 2,5 -3,5 TP PP 2,5-3,5 TP
(je nach Ausbildungsstand) PA 1,5-2,5 TP PP 1,5-2,5 TP

PARODONTOLOGIE

4137 Gingivatransplantat, inkl. Schleimhautentnahme,
pro Transplantat,
- gilt für Freies Schleimhauttransplantat und

Bindegewebstransplantat

4139 Dreieckslappenoperation/Kronenverlängerung
- Kronenverlängerung pro Zahn
- pro Interdentalraum bzw. pro Furkation

4150 Schienung mittels Säure-Aetztechnik,
pro Interdentalraum
- inkl. Aetzen

4155 Zahnfleischepithese
- inkl. Abdrücke, Abgabe und Instruktion

DYSFUNKTIONEN UND MYOARTHROPATHIEN (MAP)

3. Schienentherapie
- ohne allfällige Bissnahme, inkl. Abdr., Eingliederung und Instruktion

4187 Behandlung mit Ultraschall/Sollux/Mikro-
oder Kurzwellen/UV/Softlaser
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ZAHNÄRZTLICHE CHIRURGIE, ORALCHIRURGIE

4205 Hemisekton, Wurzelamputation
- Lappen gem. Ziff. 4139, 4140, 4141 bzw. 4203.

4251 Sinuslift mit gleichzeitiger Implantation
- inkl. Legen und Fixieren einer Membran
- exkl. Füllmaterial
- allf. Knochenentnahme Pos. 4360 93 TP PP 78-108 TP

4252 Sinuslift mit späterer Implantation
- inkl. Legen und Fixieren einer Membran
- exkl. Füllmaterial
- allf. Knochenentnahme Pos. 4360 189 TP PP 162-216TP

4255L Implantatkrone 187 TP PP 159-215 TP
- Zwischenglieder aus Kap.10 Kronen-

Brückenprothetik

4256L Implantatgetragenes Retentionselement 130 TP PP 110-149 TP
gilt nicht für vorfabr. Retentionselemente
(sonst Pos. 4258)

4261 Knochenaugmentation bei gleichzeitigem
Setzen eines Implantates
- Setzen des Implantates vgl. Ziffern 4250 ff
- inkl. Legen und Fixieren einer Membran
- exkl. Füllmaterial
- allf. Knochenentnahme Pos. 4360

4262 Knochenaugmentation als selbstständiger Eingriff
- inkl. Legen und Fixieren einer Membran
- exkl. Füllmaterial
- allf. Knochenentnahme Pos. 4360

6. Behandlung der Kieferhöhle
siehe auch Ziff. 4251/4252

8. Schienungen (parod. Schienungen siehe Ziff. 4150 ff)

4290 Wundkontrolle oder Nachkontrolle von
Unfallzähnen
- inkl. allfälliger Nahtentfernung

4291 Wundbehandlung
- inkl. allfälliger Nahtentfernung
- gilt nur für Drainwechsel, Spülung von Alveolen

4293 Behandlung einer Nachblutung
- pro Sitzung nur 1 Mal verrechnen
- beinhaltet: 2 Nähte und das Einlegen eines

Drains oder Tampons
Primäre Anwendung dieser Ziffer beim antikoagu-
lierten Patienten.
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ENDODONTIE

Maximale Beschränkung auf 5 vollständig gefüllte Kanäle

4412 3 Kanäle
4413 jeder weitere Kanal 15 TP PP 13-17 TP
4417 3 Kanäle
4418 jeder weitere Kanal 15 TP PP 13-17 TP
4422 3 Kanäle
4423 jeder weitere Kanal 15 TP PP 13-17 TP
4432 3 Kanäle
4433 jeder weitere Kanal 15 TP PP 13-17 TP
4442 3 Kanäle
4443 jeder weitere Kanal 15 TP PP 13-17 TP
4452 3 Kanäle
4453 jeder weitere Kanal 15 TP PP 13-17 TP
4457 3 Kanäle
4458 jeder weiter Kanal 15 TP PP 13-17 TP
4462 3 Kanäle
4463 jeder weitere Kanal 15 TP PP 13-17 TP

7. Bleichen von Zähnen

4470 Bleichen von devitalen Zähnen 32 TP PP 27-37 TP
- inkl. prov. Füllung/Aufbereitung/Einlage
- exkl. Kofferdam
- pro Zahn und Sitzung
- max. 3 Sitzungen pro Zahn verrechenbar

4471L Bleichen von vitalen Zähnen (Homebleaching) 30 TP PP 26-35 TP
- inkl. Tiefziehschiene und Instruktion
- exkl. Material

4472 Bleichen von Zähnen (in office bleaching) 9 TP PP 9 TP
exkl. Kofferdam
Zeitaufwand für eff. Einwirkzeit pro 5 Min.

4473 Nachkontrolle von gebleichten Zähnen 12 TP PP 10-14 TP

KONSERVIERENDE ZAHNHEILKUNDE

Seite K4
Bemerkung oben streichen( Ziff. 4541-4556 darf nur.........)

6. Komposit/Kompomer - Füllungen Milchzähne
exkl. Bonding, inkl. Politur

7. Keramik- und Kunststoffinlay indirekt, exkl. Bonding
Text: ( wird von den Versicherern nicht übernommen) streichen !
Keramikarbeiten werden nur in kariesfreien oder sanierten
Gebissen als wirtschaftlich und zweckmässig betrachtet.
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9. Schalenverblendungen, exkl. Bonding

4579 Cerec Veneer 150 TP PP 128-173 TP

10. Bondtechnik und Versiegeln

4582 Fissurenversiegelung, pro Zahn, inkl. Aetzen

4583 Erweiterte Fissurenversiegelung pro Zahn,
inkl. Aetzen

14. Cerec, inkl. Ausarbeitung

Keramikarbeiten werden nur in kariesfreien oder sanierten
Gebissen als wirtschaftlich und zweckmässig betrachtet.

4596 Cerec einflächig 151 TP PP 128-173 TP

4597 Cerec zweiflächig 175 TP PP 149-202 TP

4598 Cerec dreiflächig 204 TP PP 173-234 TP

4599 Cerec Overlay 220 TP PP 187-253 TP

PROTHETIK

4610L Kunststoffprothese mit Drahtklammern
Beinhaltet: Planung, Besprechung, Erstab-
formung, Abformung Gegenkiefer, Bestim-
mung der vertikalen Relation, Farb-/Form-
auswahl, Abgabe, Instruktion über Handhabung.
Exkl. Bissnahme (nur wenn Modelle nicht
eindeutig reponierbar sind, kann eine
Bissnahme verrechnet werden)
- inkl. Klammern und Zähne
- z. B. provisorische Versorgung nach Unfall

4615L Hybridprothese
- gilt nur für Prothesen mit gegossenen,

modellierten Metallelementen im Sinne der
Perioprothetik

Beinhaltet: Leistungen wie Ziff. 4600 sowie
Gerüstplanung, Werkszeichnung und
Gerüsteinprobe;
- zusätzlich können die Ziff. 4620, 4621, 4622

und 4706 verrechnet werden

4620 Fixation der Retention direkt im Munde,
pro Retention

4621L indirekter Einbau einer Retentions- oder
Resilienzverankerung, exkl. Wurzelkappe
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5. Diverses

Bemerkung verschieben vor Ziff. 4633
Die folgenden Leistungen (Ziff. 4633 bis 4638) dürfen nur
verrechnet werden, soweit sie nicht in den Sammelziffern für
Prothesen und Reparaturen inbegriffen sind.

6. Reparaturen

4652L Reparatur mit Abformung
- nicht kombinierbar mit Unterfütterung in der

gleichen Sitzung
- Zuschlag pro Klammer gemäss Ziff. 4654;
- Zuschlag pro Zahn gemäss Ziff 4655

4653L Reparatur mit Abformung und Gegenbiss
- nicht kombinierbar mit Unterfütterung in der

gleichen Sitzung
- Zuschlag pro Klammer gemäss Ziff. 4654;
- Zuschlag pro Zahn gemäss Ziff. 4655;
- allfällige Bissnahme zusätzlich verrechenbar

4654L Zuschlag pro Klammer
- gilt nur für Reparaturen/Änderung

4655L Zuschlag pro Zahn
- gilt nur für Reparaturen/Änderung

4656 Prov. Ergänzen eines Zahnes, 38 TP PP 32-44 TP
inkl. Vorabformung

KRONEN- UND BRÜCKENPROTHETIK

In den Ziffern dieses Kapitels sind je nach Erfordernis
der Methode enthalten:
Präparation, Einprobe, Abformung, Gegenbiss, definitives
Zementieren (auch adhäsives), Zementieren von Provisorien,
allfällige Planung der Arbeit, Gerüst-, Rohbrand-, Glasur-
brandeinprobe.

Abformungen: Bei den in diesem Kapitel aufgeführten
Leistungen sind die Abformungen, Abformmethoden und
Wiederholungen in den Leistungen eingerechnet und
können nicht separat verrechnet werden. So auch die
Abformung des Gegenkiefers, die Abformung mittels
indiv. Löffel und die Cu-Ring Abformung.

Stifte: Hochgoldhaltige und Zirkonoxydstifte, die vom
Zahnarzt geliefert werden, sind auch durch den Zahnarzt
separat (wie Laborfaktur) zu verrechnen.
Zirkonoxydstifte und Keramikaufbauten nur nach
Rücksprache mit den Versicherern.
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Bissnahme: Gemäss Ziffer 4075 ff

Keramikarbeiten werden nur in kariesfreien oder sanierten
Gebissen als wirtschaftlich und zweckmässig betrachtet.

4700L Teilkrone aus Edelmetall
4702L Verblendkrone

- Kunststoff, Ceromer oder Analoges
4707L VMK mit Porzellanstufe oder Vollkeramik

- Die Sozialversicherungen bewilligen
Porzellanstufen nur im Bereich 15-25
(bei fehlenden Prämolaren und geschlos-
senen Lücken von 16-26)
Vollkeramikkronen nur im Bereich 13-23
auf Zähnen mit metallfreien Aufbauten)

nach 4708
Implantatversorgung siehe Ziff. 4255/4256

3. Adhäsivbrücken inkl. Aetzen

4717L Adhäsivattachment 134 TP PP 105-154 TP
jedes weitere Attachment Ziff. 4716

4752 Aufbau mit plast. Material, exkl. Dentinhaftung
- Stift od. Schraube siehe Ziff. 4591/4592 72 TP PP 61-83 TP

4766L Übertragungskappeneinprobe, pro Kappe
- gilt nicht für Primärkappeneinprobe

4775L Einbau von Geschieben, gefrästen Veranke-
rungen, Verschraubungen oder Stegen,
pro Ankerzahn bzw. Element
- Eine Rille zählt als 1 Element. Pro Pfeiler

sind max. 2 gefräste Elemente verrechenbar.
Die Fräsung für eine spezielle Teleskopver-
ankerung (”Amsterdam” und dergleichen)
kann nur einmal verrechnet werden.

- nicht verrechenbar für das Verschrauben
von Implantatkronen

4788L Wiederbefestigen einer Adhäsivbrücke
- inkl. Bonding
- mehrmalige Verrechnung nur nach Rück-

sprache mit den Versicherern

4789 Entfernen einer Goldgussfüllung, einer Krone,
bzw. Durchtrennen von Lot- bzw. Verbindungs-
stellen.
- Entfernen def. zementierter Kronen und

Brücken zur Wiederverwendung (Coronaflex)
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KIEFERORTHOPAEDIE

4808 Durchzeichnen des FRs inkl. Winkelmessung
oder Computer-FR-Analyse
- anzuwenden für die IV Beurteilung
- mit Ziff. 4809 nicht kumulierbar

4819L Positioner individuell
- Osamu - Retainer o.ä.

4830 Separieren, inkl. Entfernen der Ligaturen,
pro Interdentalraum
- als therapeutische Massnahme nicht

verrechenbar wenn 4833 folgt.

4834 Direktes oder indirektes Aufkleben von
Brackets oder Hilfsteilen, pro Bracket
oder Hilfsteil, inkl. Reinigen und Aetzen
- Keramikbracket (Versicherungen zahlen

nur Ansatz von Metallbrackets)

4846 Segmentbogen, aktiv mit Loop, Technik
nach Burstone, inkl. Aus- und Einligieren
des Bogens
- Bänder/Brackets siehe Ziff. 4833 und 4834

4847 L Lückenhalter
- Band siehe Ziff. 4833
- Segmentbogen passiv (ohne Labor)

4848 Drahtretainer geklebt, im Munde hergestellt 42 TP PP 36-48 TP
- exkl. Klebestelle siehe Ziff. 4872

4849L Drahtretainer geklebt, im Labor hergestellt 59 TP PP 50-68 TP
- exkl. Klebestelle siehe Ziff. 4872

4854 Jasper-Jumper o.ä. intermax. Mechanik 109 TP PP 93-125 TP
- inkl. Material

4864L Reparaturen und Änderungen mit Abformungen
- Bei Sitzung für Abgabe Pos. 4024

4866 Anbringen eines okklusalen Aufbisses,
inkl. Einschleifen

4871 Entfernen eines Bandes oder eines geklebten
Teils/ Retainers, pro Klebestelle

4872 Kleben, pro Klebestelle, inkl. Aetzen 5,5 TP PP 5-6 TP
(nur für Pos. 4848/4849)

Mit diesen Korrekturen werden alle separaten und früheren
Tarifinterpretationen ausser Kraft gesetzt!


